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STADT KALKAR 

 

 

4. vereinfachten Änderung des Bebauungsplanes Nr. 052 

– Bahnhofstraße-Ost –  

 

 

 

Auswertung der Anregungen aus den Beteiligungsverfahren 

 

Teil A 

Beteiligung der Behörden und der sonstigen Träger öffentlicher 

Belange gem. § 4 Abs. 2 BauGB 

 

Behördliche Stellungnahmen mit Anregungen und Hinweisen aus der Behördenbeteili-

gung sind der folgenden Tabelle zu entnehmen: 

 

 

 

Nr. 
Behörde /  

Träger öffentlicher Belange 
Ort Datum 

1 Landesbetrieb Straßenbau 

NRW 

Wesel 30.06.2015 

 

 

Die Stellungnahmen der Behörden werden seitens der Verwaltung kommentiert und mit 

einer Beschlussvorschlag versehen. 
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1 Landesbetrieb Straßenbau NRW, Stellungnahme vom 

30.06.2015 

 

Stellungnahme der Verwaltung 

Die nach § 51 Abs. 3 Bauordnung NRW notwendigen Stellplätze und Garagen sind auf 

den jeweiligen Baugrundstücken oder in der näheren Umgebung auf einem geeigneten 

Grundstück herzustellen, dessen Benutzung für diesen Zweck öffentlich-rechtlich gesi-

chert ist. Öffentlich-rechtlich gesicherte Stellplätze können ausreichend innerhalb des 

Bebauungsplanes Nr. 052 – Bahnhofstraße Ost – oder innerhalb der näheren Umgebung 

des Plangebietes errichtet werden. Eine Beeinträchtigung der angrenzenden B57 durch 

erhöhten Parkverkehr ist aufgrund der sehr hohen Verkehrskapazität der Straße und der 

nur geringfügigen Planänderung zudem nicht zu erwarten.  

Weitere öffentliche Stellplätze im Straßenraum werden aufgrund der geringfügigen Än-

derung nicht benötigt.  

Der Hinweis wird daher zur Kenntnis genommen und ist auf der Ebene des Baugeneh-

migungsverfahrens zu berücksichtigen.  

 

Beschlussvorschlag: 

Der Anregung wird gefolgt. 

 

 

 

Teil B 

Beteiligung der Öffentlichkeit gem. § 3 Abs. 2 BauGB 

 

Im Rahmen der Bürgerbeteiligung gem. § 3 Abs. 2 BauGB sind keine Anregungen zu 

o.g. Planung vorgebracht worden. 

 




